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Amtliche 
Bekanntmachungen

Haushaltssatzung und Haushalts-
plan des Zweckverbandes für 
Rettungsdienst und Feuerwehr-
alarmierung Nürnberg für das 
Haushaltsjahr 2014
Hinweis auf die Bekanntmachung 
im Mittelfränkischen Amtsblatt
Die Haushaltssatzung des Zweckver-
bandes für Rettungsdienst und Feu-
erwehralarmierung Nürnberg für das 
Haushaltsjahr 2014 wurde im Mit-
telfränkischen Amtsblatt Nummer 4 
am 15. April 2014 amtlich bekannt 
gemacht.
Der Haushaltsplan des Zweckver-
bandes für Rettungsdienst und Feu-
erwehralarmierung Nürnberg für das 
Haushaltsjahr 2014 liegt noch bis 24. 
April 2014 bei der Geschäftsstelle des 
Zweckverbandes für Rettungsdienst 
und Feuerwehralarmierung Nürn-
berg, Hauptmarkt 18/III, Zimmer 313, 
90403 Nürnberg, öffentlich auf.

Verkehrssicherungspflicht für 
Grabmale auf den Friedhöfen
Ab sofort wird auf den städtischen 
Friedhöfen Erlanger Straße, Stadeln 
und Vach wieder die jährliche Über-
prüfung der Standfestigkeit der Grab-
male durch geschultes Personal mittels 
Druckproben nach den Unfallverhü-
tungsvorschriften durchgeführt. 
Die Grabinhaber werden gebeten, 
für die Standsicherheit der Grabmale 
zu sorgen und gegebenenfalls einen 
Fachmann (Steinmetzbetrieb) zu be-
auftragen *). Bei Unfällen haftet der 
Nutzungsberechtigte, das heißt der 
Grabinhaber, und ist schadensersatz-
pflichtig (nach §§ 836 Abs.1, 837 
BGB i. Verb. mit § 32 Abs. 1 der Be-
stattungs- und Friedhofssatzung der 
Stadt Fürth).
Fürth, 4. April 2014
Standesamt/Bestattungsabteilung, 
Fried hofsverwaltung, Telefon 
37 65 18-70.
*) Die Grabmale und sonstigen bau-
lichen Anlagen sind ihrer Größe 
entsprechend nach den allgemein 
anerkannten Regeln des Handwerks 
(Richtlinien des Bundesinnungsver-
bands des Deutschen Steinmetz-, 

Stein- und Holzbildhauerhandwerks 
für das Fundamentieren und Versetzen 
von Grabdenkmälern in der jeweils 
geltenden Fassung) zu fundamentie-
ren und so zu befestigen, dass sie dau-
erhaft standsicher sind und auch beim 
Öffnen benachbarter Gräber nicht um-
stürzen oder sich senken können.
Fürth, 4. April 2014, STADT FÜRTH
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Führerschein ungültig
Der von der Stadt Fürth am 6. Juli 
1992 ausgestellte Führerschein mit der 
Nummer C6762543 wird für ungültig 
erklärt.
Stadt Fürth 
Straßenverkehrsamt 
Gleißner

Vollzug des Tierseuchengesetzes 
und der Bienenseuchenverord-
nung
Bekämpfung der Varroatose im 
Stadtgebiet Fürth
Die Stadt Fürth erlässt folgende Allge-
meinverfügung:
1. Es wird angeordnet, dass alle Halter 
von Bienenvölkern auf dem Gebiet der 
Stadt Fürth diese nach Tracht-Ende 
mit den zugelassenen Mitteln gegen 
Varroamilben zu behandeln haben.
2. Von dieser Anordnung können auf 
Antrag Völker ausgenommen werden, 
die für Versuchszwecke vorgesehen 
sind, die die Zucht auf Varroaresistenz 
vorantreiben sollen.
3. Die unter Nummer 1 angeordneten 
Maßnahmen sind bis zum Ablauf des 
Behandlungsjahres 2014 durchzufüh-
ren.
4. Diese Allgemeinverfügung gilt am 
Tag nach der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Stadt Fürth als bekannt 
gegeben.
Hinweis:
a) Auch in diesem Jahr können zur 
Behandlung gegen Varroamilben 
staatlich geförderte Behandlungsmit-
tel eingesetzt werden. 
Die Bestellung und Abgabe von förder-
fähigen Mitteln erfolgt durch die Stadt 
Fürth, Amt für Umwelt, Ordnung und 
Verbraucherschutz /Veterinärwesen, 
Schwabacher Straße 170, 90763 Fürth, 
Telefon 974-14 82 oder -14 83. 
Bestellungen müssen von den einzel-
nen Imkern unter Angabe von Name 

und Adresse, der aktuellen Anzahl der 
zu behandelnden Bienenvölker sowie 
der Menge der bestellten Varroabe-
kämpfungsmittel erfolgen.
b) Nach § 1 a der Bienenseuchenver-
ordnung ist die Bienenhaltung der zu-
ständigen Stelle (Stadt Fürth - Amt für 
Umwelt, Ordnung und Verbraucher-
schutz/Veterinärwesen) unter Angabe 
der Anzahl der Bienenvölker und des 
Standorts mitzuteilen. Soweit noch 
nicht geschehen, ist dies unverzüglich 
nachzuholen. Änderungen sind eben-
falls anzuzeigen.
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Baye-
risches Verwaltungsverfahrensgesetz 
ist nur der verfügende Teil der All-
gemeinverfügung öffentlich bekannt 
zu machen. Die Allgemeinverfügung 
liegt mit Begründung und Rechtsbe-
helfsbelehrung im Amt für Umwelt, 
Ordnung und Verbraucherschutz der 
Stadt Fürth, Schwabacher Straße 170, 
90763 Fürth, Zimmer 308/309, aus 
und kann während der allgemeinen 
Öffnungszeiten eingesehen werden.
Fürth, 2. April 2014, STADT FÜRTH,
Im Auftrag, Christoph Maier, berufsmä-
ßiger Stadtrat

Überwachung und Bekämpfung 
der Nadelholzborkenkäfer, Buch-
drucker und Kupferstecher
Die Regierung von Mittelfranken hat 
auf Antrag der Bayerischen Landes-
anstalt für Wald und Forstwirtschaft 
in ihrem Amtsblatt vom 24. Februar 
2014, Gz. 10 - 7833.1 - 1/2014, eine 
Anordnung zur Überwachung und Be-
kämpfung der Nadelholzborkenkäfer, 
Buchdrucker und Kupferstecher ver-
öffentlicht.
Die Anordnung hat folgenden In-
halt:
1. Gefährdungs- und Befallsgebiete
Die Nadelwälder (Rein- und Misch-
bestände) sowie die Grundstücke, auf 
denen innerhalb einer Entfernung von 
500 Metern von diesen Wäldern un-
entrindetes Nadelholz lagert, werden 
im Regierungsbezirk Mittelfranken 
zu Gefährdungs- und Befallsgebieten 
des Buchdruckers und Kupferstechers 
erklärt (§ 3 Abs. 1 der Landesverord-
nung). 
2. Überwachung
Die in Nummer 1 zu Gefährdungs- 
und Befallsgebieten erklärten Wälder 

und Grundstücke sowie dort lagernde 
Walderzeugnisse sind von den jewei-
ligen Eigentümern und Nutzungs-
berechtigten vom 1. Oktober bis 31. 
März mindestens einmal und vom 1. 
April bis 30. September mindestens 
im Abstand von vier Wochen auf Kä-
ferbefall zu kontrollieren (§ 6 Abs. 2 
der Landesverordnung).
3. Anzeige
Bei Borkenkäferbefall haben die je-
weiligen Eigentümer und Nutzungs-
berechtigten sofort die zuständige 
untere Forstbehörde (Amt für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten) zu 
verständigen (§ 6 Abs. 2 der Landes-
verordnung).
4. Bekämpfung
Buchdrucker und Kupferstecher sind 
von den jeweiligen Eigentümern und 
Nutzungsberechtigten sachkundig 
(Pflanzenschutz-Sachkundeverord-
nung vom 27. Juni 2013, BGBl I S. 
1953, zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 6. Januar 2014, BGBl I S. 
26), nach guter fachlicher Praxis (§ 3 
Abs. 1 in Verbindung mit § 6, §§ 12 
ff PflSchG) und sachgemäß nach dem 
Stand der Technik (Richtlinien des 
Bayerischen Staatsministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Fors-
ten zur Überwachung und Bekämp-
fung der Nadelholzborkenkäfer in 
den nichtstaatlichen Waldungen vom 
23. März 1990 Az.: F4-FG 511-354, 
StAnz 1990, Nr. 17, in der jeweils gül-
tigen Fassung) unverzüglich und wirk-
sam zu bekämpfen oder durch einen 
Dritten bekämpfen zu lassen (§ 4 Abs. 
1 der Landesverordnung). Der Vollzug 
dieser Anordnung in Schutzgebieten, 
bei geschützten Landschaftsbestand-
teilen und bei Naturdenkmälern richtet 
sich nach den jeweiligen Schutzver-
ordnungen, in „Natura-2000“-Gebie-
ten nach den gesetzlichen Vorgaben.
5. Erklärung
Die Eigentümer oder Nutzungsbe-
rechtigten von zu Gefährdungs- und 
Befallsgebieten erklärten Wäldern 
und Grundstücken sowie dort lagern-
der Walderzeugnisse haben spätestens 
innerhalb eines Monats nach In-Kraft-
Treten dieser Anordnung gegenüber 
der zuständigen unteren Forstbehörde 
schriftlich oder zur Niederschrift zu 
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erklären, dass sie die vorgeschriebe-
ne Bekämpfung selbst durchführen 
oder durch einen Dritten durchführen 
lassen. Unterbleibt eine solche Er-
klärung, so kann die zuständige un-
tere Forstbehörde die erforderlichen 
Bekämpfungsmaßnahmen auf Kos-
ten des jeweiligen Eigentümers oder 
Nutzungsberechtigten durchführen 
oder durch einen Dritten durchfüh-
ren lassen. In diesem Falle hat der 
Eigentümer und Nutzungsberechtigte 
die Bekämpfung zu gestatten und die 
erforderlichen Hilfsdienste zu leisten 
(§ 4 Abs. 3 und 4 der Landesverord-
nung).
6. Sofortige Vollziehung
Die sofortige Vollziehung der vorste-
henden Nummern 1 bis 5 dieser An-
ordnung wurde angeordnet.
Die Anordnung gilt bis 31. Dezember 
2018.
Fürth, 4. April 2014, STADT FÜRTH
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung ei-
ner Baugenehmigung gemäß Art. 
66 Abs. 2 Satz 4 der Bayerischen 
Bauordnung (BayBO)
Vorhaben: Neubau des Showrooms 
und Umbau der Werkstatt des beste-
henden Mercedes-Benz Autohauses
Grundstück: Schwabacher Straße 
380, Flur Nummer 1661/3
Antragsteller: Auto Graf GmbH & 
Co. KG, Fürth.
Baugenehmigung nach Art. 68 Bay-
BO
Wir haben Ihren Antrag geprüft und 
erteilen gemäß Art. 68 der Bayeri-
schen Bauordnung (BayBO) die Bau-
genehmigung für oben genanntes 
Bauvorhaben.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntga-
be Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Ansbach, Postanschrift: 
Postfach 6 16, 91511 Ansbach, Haus-
anschrift: Promenade 24, 91522 Ans-
bach, schriftlich oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle dieses Gerichtes erhoben wer-
den. Die Klage muss den Kläger, die 
Beklagte (STADT FÜRTH) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismit-
tel sollen angegeben, der angefochte-
ne Bescheid soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Der Kla-
ge und allen Schriftsätzen sollen vier 

Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.
Hinweis zum Klageverfahren
Eine Klage hat keine aufschiebende 
Wirkung. Möglich ist ein Antrag zum 
Verwaltungsgericht Ansbach, die auf-
schiebende Wirkung der Klage wie-
der herzustellen (§§ 80a i. V. m. 80 
Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung 
− VwGO).
Hinweis zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung
Durch das Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung der Ver-
waltungsgerichtsordnung vom 21. 
Juni 2007 wurde das Widerspruchs-
verfahren im Bereich des öffentlichen 
Baurechts und des Denkmalschutz-
rechts abgeschafft. Es besteht keine 
Möglichkeit, gegen diesen Be scheid 
Widerspruch einzulegen. Die Kla-
geerhebung in elektronischer Form 
(zum Beispiel durch E-Mail) ist un-
zulässig. Kraft Bundesrechts ist bei 
Rechtsschutzanträgen zum Verwal-
tungsgericht seit 1. Juli 2004 grund-
sätzlich ein Gebührenvorschuss zu 
entrichten.
Die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens können nach vorheriger Ter-
minvereinbarung bei der Bauaufsicht, 
Hirschenstraße 2, Zimmer 133, einge-
sehen werden.

Bekanntmachung über das Recht 
auf Einsicht in das Wählerver-
zeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Wahl zum 
Europäischen Parlament am 25. 
Mai 2014
1. Das Wählerverzeichnis zur Euro-
pawahl für die Stadt Fürth wird von 
Montag, 5. Mai bis Freitag, 9. Mai 
2014 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) 
während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten, am Montag von 8 bis 18 Uhr, 
am Dienstag von 8 bis 12 Uhr, am 
Donnerstag von 7.30 bis 16 Uhr so-
wie am Mittwoch und Freitag von 
7.30 bis 12 Uhr beim Bürgeramt, 
Schwabacher Straße 170, 90763 
Fürth, Zimmer 121 (Zugang ist 
barrierefrei) für Wahlberechtigte 
zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
Wahlberechtigte können die Rich-
tigkeit oder Vollständigkeit der zu 
ihrer Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
Daten von anderen im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Personen kön-
nen Wahlberechtigte nur überprüfen, 
wenn Tatsachen glaubhaft gemacht 
werden, aus denen sich eine Unrich-
tigkeit oder Unvollständigkeit des 

Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
Das Recht auf Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahl-
berechtigten, für die im Melderegister 
eine Auskunftssperre nach dem Mel-
degesetz eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im au-
tomatisierten Verfahren geführt. Die 
Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen ist oder 
einen Wahlschein hat.
2. Wer das Wählerverzeichnis für 
unrichtig oder unvollständig hält, 
kann von Montag, 5., bis spätestens 
Freitag, 9. Mai 2014, 12 Uhr, beim 
Bürgeramt, Schwabacher Straße 
170, 90763 Fürth, Zimmer 121, Ein-
spruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder 
durch Erklärung zur Niederschrift ein-
gelegt werden.
3. Wahlberechtigte, die in das Wähler-
verzeichnis eingetragen sind, erhalten 
spätestens am 4. Mai 2014 eine Wahl-
benachrichtigung samt Vordruck für 
einen Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheins. Wer keine Wahlbenachrichti-
gung erhalten hat, aber glaubt, wahlbe-
rechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn 
er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag 
in das Wählerverzeichnis eingetragen 
werden und die bereits einen Wahl-
schein mit Briefwahlunterlagen er-
halten haben, erhalten keine Wahlbe-
nachrichtigung.
4. Wer einen Wahlschein hat, kann 
an der Wahl in der kreisfreien Stadt 
Fürth durch Stimmabgabe in einem 
beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) 
der Stadt Fürth der durch Briefwahl 
teilnehmen.
5. Einen Wahlschein erhält auf An-
trag 
5.1 eine in das Wählerverzeichnis ein-
getragene wahlberechtigte Person.
Der Wahlschein kann bis zum Frei-
tag, 23. Mai 2014, 18 Uhr, beim Bür-
geramt, Schwabacher Straße 170, 
90763 Fürth, II. Stock, Zimmer 226, 
schriftlich, elektronisch oder mündlich 
(nicht aber telefonisch) beantragt 
werden. Wer bei nachgewiesener 
plötzlicher Erkrankung den Wahl-
raum nicht oder nur unter unzumutba-
ren Schwierigkeiten aufsuchen kann, 
kann den Wahlschein noch bis zum 
Wahltag, 15 Uhr, beantragen.
5.2 eine nicht in das Wählerverzeich-
nis eingetragene wahlberechtigte 
Person, wenn

a)  sie nachweist, dass sie ohne ihr 
Verschulden die Antragsfrist auf 
Aufnahme in das Wählerverzeich-
nis (bei Deutschen nach § 17 Abs. 
1, bei Unionsbürgern nach § 17a 
Abs. 2 der Europawahlordnung) 
– bis zum 4. Mai 2014 – oder die 
Einspruchsfrist gegen das Wähler-
verzeichnis (nach § 21 Abs. 1 der 
Europawahlordnung) - bis zum 9. 
Mai 2014 – versäumt hat,

b)  ihr Recht auf Teilnahme erst nach 
Ablauf der unter Buchst. a) genann-
ten Fristen entstanden ist,

c)  ihr Wahlrecht im Einspruchsver-
fahren festgestellt worden ist und 
die Gemeinde von der Feststellung 
erst nach Abschluss des Wählerver-
zeichnisses erfahren hat.

Der Wahlschein kann in diesem Fall 
bei der Nummer 5.1 bezeichneten 
Stelle noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, 
schriftlich, elektronisch oder mündlich 
(nicht aber telefonisch) beantragt 
werden.
6. Wer den Antrag für eine andere 
Person stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nach-
weisen, dass er dazu berechtigt ist. Be-
hinderte Wahlberechtigte können sich 
bei der Antragstellung der Hilfe einer 
anderen Person bedienen.
7. Mit dem Wahlschein erhält die 
wahlberechtigte Person zugleich
•  einen amtlichen Stimmzettel,
•  einen amtlichen blauen Stimmzette-

lumschlag,
•  einen amtlichen roten Wahlbriefum-

schlag mit der Anschrift, an die der 
Wahlbrief zu übersenden ist, und

•  ein Merkblatt für die Briefwahl.
Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
werden übersandt oder amtlich über-
bracht. Sie können auch durch die 
Wahlberechtigten persönlich abgeholt 
werden. An andere Personen können 
diese Unterlagen nur ausgehändigt 
werden, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch 
Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht und einen amtlichen Ausweis 
nachgewiesen wird und die bevoll-
mächtigte Person nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte vertritt; dies hat 
sie der Stadt vor Empfangnahme der 
Unterlagen schriftlich zu versichern. 
Verlorene Wahlscheine werden nicht 
ersetzt. Versichert eine wahlberechtig-
te Person glaubhaft, dass ihr der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen 
ist, kann ihr bis zum Tag vor der Wahl 
(Samstag, 24. Mai 2014), 12 Uhr, ein 
neuer Wahlschein erteilt werden.
Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel und dem Wahl-
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schein so rechtzeitig an die angegebe-
ne Stelle abgesendet werden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahl-
tag bis 18 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief wird innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland ohne 
besondere Versendungsform aus-
schließlich von der Deutschen Post 
AG unentgeltlich befördert. Er kann 
auch bei der auf dem Wahlbrief ange-
gebenen Stelle abgegeben werden.
Fürth, 22. April 2014, STADT FÜRTH
Christoph Maier, berufsmäßiger Stadtrat

Einziehung von öffentlichen Ver-
kehrsflächen
Aufgrund des Art. 8 Abs. 2 Bayeri-
schen Straßen- und Wegegesetzes 
(BayStrWG) wird bekannt gegeben:
Es ist beabsichtigt Teilflächen der als 
Ortstraße gewidmeten Grundstücke 
Flur Nummern 1150/5 und 1149/7 Ge-
markung Fürth (Amalienstraße/Ecke 
Ludwigstraße) einzuziehen.
Die zur Einziehung vorgesehenen Flä-
chen werden nicht mehr als öffentliche 
Verkehrsflächen benötigt.
Der Lageplan und die Verfügung zu 
dem Verfahren können im Tiefbau-
amt, Hirschenstraße 2, Zimmer 223, 
Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr 
eingesehen werden.
Fürth, 10. April 2014, STADT FÜRTH
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Verordnung der Stadt Fürth über 
die Sperrzeit für Spielhallen 
(Spielhallen-Sperrzeitverord-
nung) vom 7. April 2014
Aufgrund des Art. 11 Abs. 2 Satz, 
2 des Gesetzes zur Ausführung des 
Staatsvertrages zum Glücksspielwe-
sen in Deutschland (AGGlüStV) vom 
20. Dezember 2007 (GVBl. S. 922), 
geändert durch § 1 des Gesetzes vom 
25. Juni 2012 (GVBl. S. 270), erlässt 
die Stadt Fürth folgende Verordnung:
§ 1
Sperrzeit für Spielhallen
Die Sperrzeit für Spielhallen im Stadt-
gebiet Fürth beginnt um 2 Uhr und en-
det um 8 Uhr.
§ 2
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach 
ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt 
der Stadt Fürth in Kraft. Sie gilt 20 
Jahre.
Diese Verordnung wurde vom Stadt-
rat in der Sitzung am 26. März 2014 
beschlossen.
Sie wird hiermit ausgefertigt und amt-
lich bekannt gemacht.
Fürth, 7. April 2014, STADT FÜRTH
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister 

Ärzte
Bei Lebensgefahr durch Verlet-
zungen, Erkrankungen oder bei 
Krankentransporten ist die Inte-
grierte Leitstelle (ILS) Nürnberg 
rund um die Uhr unter Telefon 112 
erreichbar.

Von Montag, 18 Uhr bis Dienstag, 
8 Uhr, Dienstag, 18 Uhr bis Mitt-
woch, 8 Uhr, Mittwoch, 13 Uhr bis 
Donnerstag, 8 Uhr, Donnerstag, 
18 Uhr bis Freitag, 8 Uhr, Freitag, 
18 Uhr bis Montag, 8 Uhr sowie 
am Feiertagvorabend, 18 Uhr bis 
zum darauf folgenden Werktag, 
8 Uhr erfolgt die Vermittlung 
diensttuender Ärzte und Fachärz-
te in dringenden Fällen über die 
Rufnummer 116 117. Fachärzte 
machen jedoch keine Hausbesu-
che. Schön Klinik Nürnberg Fürth, 
24-Stunden-Notaufnahme für alle 
Kassen, Durchgangsarzt, Telefon 
97 14-666, Fürth, Europaallee 1.

Ärztliche telefonische Beratung 
ist über die Rufnummer 116 117 
möglich. Für gehfähige Patienten 
steht Mittwochnachmittag von 
15 bis 18 Uhr und an Samstagen, 
Sonn- und Feiertagen von 9 bis 
18 Uhr die Notfall-Bereitschafts-
praxis, Telefon 97 69 66 40, auf 
dem Gelände des Klinikums 
Fürth in der ehemaligen Frau-
enklinik, Zufahrt über Robert-
Koch-Straße (Parkschein wird 
entwertet), zur Verfügung. Bitte 
die Versichertenkarte nicht ver-
gessen! Hausbesuche werden nur 
bei bettlägerigen Patienten durch-
geführt (über Einsatzzentrale,  
Telefon 116 117).

Ärztlicher Akut-Dienst für Privat-
patienten und Selbstzahler – Pri-
vAD, Telefon (01805) 30 45 05 (14 
Cent pro Minute aus dem deut-
schen Festnetz, Mobilfunkpreise 
gegebenenfalls abweichend).

Zahnärzte
Der zahnärztliche Bereitschafts-
dienst (Anwesenheit in der Praxis) 
wird von 10 bis 12 Uhr und von 18 
bis 19 Uhr 
am Samstag, 26., und Sonntag, 
27. April, von Zahnärztin Dr. Ro-
sel Dormehl-Sawczuk, Rosenstra-
ße 8, Telefon 77 72 71,

am Donnerstag, 1., und Freitag, 
2. Mai, von Zahnärztin Dr. Stepha-
nie Dolle, Nürnberger Straße 71, 
Telefon 70 52 10,
am Samstag, 3., und Sonntag, 4. 
Mai, von Zahnärztin Dr. Stepha-
nie Dolle, Nürnberger Straße 71, 
Telefon 70 52 10, wahrgenommen.

Ambulanter Krisendienst
Der Krisendienst Mittelfranken – 
Hilfe für Menschen in seelischen 
Notlagen – ist Montag bis Don-
nerstag von 18 bis 24 Uhr, Freitag 
von 16 bis 24 Uhr und Samstag, 
Sonntag und an Feiertagen von 
10 bis 24 Uhr, unter Telefon 
42 48 55-0, zu erreichen. Die Ad-
resse ist: Hessestraße 10, 90443 
Nürnberg.

Tierärzte
Der tierärztliche Bereitschafts- 
dienst ist telefonisch über den 
Haustierarzt zu erreichen. 

Notdienste

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  Ältestes  Fürther  Bestattungsunternehmen   

 

  (0911)  77 10 38 
 

Wir sind für Sie jederzeit erreichbar und gestalten die Trauerfeier 
nach Ihren ganz persönlichen Wünschen. 

90766 Fürth, Friedrich-Ebert-Straße 15 

SIEBENKÄSSS N SSSS
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IEBEENNKÄSÄ

Freundliche Beratung, günstige Preise, kompetente Ausführung!


